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Zur Beurkundung 

Neuenstadt a. K., den ....................... 

 

------------------------------------ 

       Der Verbandsvorsitzende
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-

lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 GIE 2 - Eingeschränktes Industriegebiet 2(§ 9 BauNVO) 

Zulässig sind die Nutzungen nach § 9 Abs. 2 BauNVO mit Ausnahme von  

- Einzelhandelsbetrieben aller Art, 

- außer Verkaufsshops von Tankstellen unter der Voraussetzung, dass die dem 

Verkauf dienende Fläche nicht mehr als 100 m² beträgt und in unmittelbarem 

funktionalen und räumlichen Zusammenhang mit der Tankstelle steht, 

- Vergnügungsstätten,  

- Restaurants und ähnliche Einrichtungen  

gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO. 

Zulässig sind nur die in der Abstandsliste 2007 von Nordrhein-Westfalen i. F. v. 

06.06.2007 in den Abstandsklassen V - VII aufgeführten Anlagen sowie Anlagen mit ähn-

lichem oder geringerem Emissionsgrad. Ausgenommen und nicht zulässig sind die An-

lagen und Betriebe die unter Nr. 115, 127, 128, 130 - 133, 169, 170 und 193 aufgeführt 

sind. Die Abstandsliste unter Ziffer IV. ist Bestandteil und Festsetzungsinhalt dieses Be-

bauungsplanes. 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke nach § 9 Abs. 3 

Nr. 2 BauNVO werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Einschränkung des Industriegebietes gem. § 9 BauNVO durch Einführung 

von Emmissionskontingenten nach DIN 45691  

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden 

Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 - Geräuschkontingen-

tierung - weder tags (06:00 Uhr - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) über-

schreiten.  
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Teilflächen Bezugsgröße 
(gerundet) 

[m²] 

Emissionskontingente 
 

[dB(A)/m²] 
 

   LEK, tags              LEK, nachts 

TFL 1 7.242 64 49 

TFL 2 8.644 64 49 

TFL 3 17.913 68 53 

TFL 4 28.574 68 53 

TFL 5 18.672 69 54 

Abb. 1: rechnerisch ermittelte Emissionskontingente für die Teilflächen 1, 2, 3, 4, 5 (Quelle: Inge-

nieurbüro Dr. Schäcke + Bayer, Waiblingen, Oktober 2016)  

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5 und ist im Genehmi-

gungsverfahren nachzuweisen. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Höhenlage und Höhen der baulichen Anlagen 

Die im Plan festgesetzten Gebäudehöhen gelten als Höchstgrenzen. Unterer Bezugs-

punkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgelegte maximale Erdgeschoss-

fußbodenhöhe (EFHmax). Abweichungen nach unten mit der ausgeführten Erdgeschoss-

fußbodenhöhe sind zulässig. Oberster Bezugspunkt ist die fertige Gebäudeoberkante. 

Die max. Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird bezogen auf eine jeweils pro Baugrund-

stück festgelegte Höhe über NN festgesetzt.  
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Erläuterungsskizze: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a = abweichende Bauweise: unbegrenzte Gebäudelängen innerhalb der angegebe-

nen Baugrenzen sind zulässig.  

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. Ein Überschreiten der Baugrenzen mit Gebäudeteilen entspre-

chend den Regelungen nach § 5 Abs. 6 LBO ist zulässig.  

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der Hauptgebäude wird durch Gebäudehaupt- / Firstrichtung entsprechend 

Planeintrag festgesetzt. Geringfügige Abweichungen können ausnahmsweise zugelassen 

werden. 
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4. Stellplätze und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze auf den Baugrundstücken sind innerhalb der Baugrenzen sowie innerhalb der 

gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen für Stellplätze zulässig.  

4.2 Nebenanlagen 

Als Gebäude beabsichtigte Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO über 40 m³ sind nur 

auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

5. Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

5.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die Verkehrsflächen und das straßenbegleitende Grün werden entsprechend Planeintrag 

festgesetzt.  

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sind die Errichtung und Nut-

zung von Straßen einschließlich der baulich verbundenen und mit der Straßennutzung in 

Zusammenhang stehenden Nebenanlagen nach den geltenden technischen Richtlinien 

zulässig. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen, die poten-

ziell Schwermetalle freisetzen können, sind unzulässig. 

6.2 Oberflächenbefestigung 

Stellplätze, Zufahrten, Gebäudezugänge sowie Flächen für Wege, die der inneren Er-

schließung der baulichen Anlagen dienen, sind so anzulegen, dass das Niederschlags-

wasser versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, 

wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. Al-

ternativ ist das anfallende Oberflächenwasser in angrenzende, unversiegelte Bereiche ab-

zuleiten und dort zu versickern.  

6.3 Schonender Umgang mit Boden (V 2) 

Mit Boden ist gemäß DIN 18915 schonend umzugehen. In den zum Bau notwendigen 

Flächen mit unbeeinträchtigten Bodenfunktionen wird der Oberboden von den tieferen 
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Bodenschichten gesondert abgetragen. Er wird in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zu-

stand erhalten. Als Zwischenlager sind Mieten vorgesehen, die den Erhalt der Boden-

funktionen gewährleisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenresten 

maximal 1,5 m, Schutz vor Vernässung und Staunässe etc.). Zum Abschluss der Erdarbei-

ten wird der Oberboden auf den neuen Gewässerböschungen und im Arbeitsbereich 

wieder angedeckt.  

In stark beanspruchten Flächen des Arbeitsbereichs wird der Boden durch eine tempo-

räre Baustraße oder Baggermatratzen geschützt. Der Oberboden wird hierbei zunächst 

ab- und später wieder aufgetragen.  

In weniger stark beanspruchten Fläche (Lagerflächen, kurzzeitig mit Kettenfahrzeugen 

befahrene Flächen) kann auf den Oberbodenabtrag verzichtet werden. Entstandene Bo-

denverdichtungen werden nach Abschluss der Bautätigkeit aufgelockert. 

6.4 Vorgezogene Gehölzrodung und Mähen des Baukorridors (V 3)  

Um zu vermeiden, dass Vögel im Baufeld Nester anlegen, sind die erforderlichen Gehölz-

rodungen im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. Die Wurzel-

stöcke der beiden Eichen und des Obstbaums nördlich der Kreisstraße bleiben zunächst 

im Boden. Der Rückschnitt von ins Baufeld ragenden Ästen hat ebenfalls im Winterhalb-

jahr stattzufinden.  

Die Wiesenvegetation, Brachflächen und die Straßenseitenstreifen sind im selben Zeit-

raum möglichst kurz zu mähen. Vom Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn 

ist die Vegetation durch regelmäßige Mahd kurzzuhalten.  

6.5 Insektenschonende Beleuchtung (V 5) 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen und das Licht nach unten abstrah-

len. 

Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

6.6 Kleintierdurchlässigkeit von Einfriedungen (V 6) 

Einfriedungen wie Zäune und Sichtschutzwände müssen einen Bodenabstand (Abstand 

zwischen Unterkante Einfriedung und Erdreich) von 0,15 m aufweisen. 

6.7 Ausgleichsmaßnahme (A 1): Streuobstwiese und Eidechsenhabitate auf 

Flst. Nr. 1232  

Das im Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche und im Maßnahmenplan als Fläche A 1 

dargestellte Grundstück Flst. Nr. 1232 ist nach Bauabschluss und Rekultivierung als Streu-

obstbestand anzulegen.  

Die Fläche wird hierzu mit einer gebietseigenen Fettwiesenmischung (UG 11) anzusäen. 

Zur Verwendung kommen z.B. die Saatgutmischungen „Streuobstwiese“ von Saaten-Zel-

ler oder „Fettwiese/Frischwiese“ von Rieger-Hofmann oder vergleichbare Mischungen 
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anderer Saatgutlieferanten. Bei der Anlage des Grünlandbestands sind die Vorschläge 

des jeweiligen Saatgutlieferanten für die Entwicklungspflege zu beachten.   

Auf der Fläche ist ein Streuobstbestand aus heimischen, Obstbäumen im 10 m x 10 m – 

Raster zu pflanzen. Verwendet werden Hochstämme, Stammhöhe ≥ 180 cm; Stammum-

fang 8-10 cm, mit Ballen, Wühlmausschutz und Befestigung mit Dreibock. Die Pflanzung 

erfolgt vorzugsweise im Spätherbst. Die Obstbaumliste im Anhang ist zu beachten.  

Die im Nachbarrecht geregelten Abstände zu Nachbargrundstücken und die erforderli-

chen Mindestabstände zur Fahrbahn sind einzuhalten. Im Einfahrtbereich zum Kreisver-

kehr sind mit den Pflanzungen Abstände von 10 m zum Fahrbahnrand einzuhalten 

(Sichtachse). 

An besonnten Standorten werden insgesamt drei kombinierte Stein- und Totholzhaufen 

mit jeweils rd. 2 m³ angelegt. 

6.8 Erhalt und Schutz von Bäumen nördlich der Kreisstraße (S 3) 

Die im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Bäume auf der Böschung nördlich der 

Kreisstraße und dem Wirtschaftsweg am Talhang sind zu erhalten und bauzeitlich gemäß 

RAS-LP 4 zu schützen. Die DIN 18920 ist zu beachten.  

Wenn möglich, erfolgt der Schutz im Traufbereich. Ist dies auf Grund des benötigten 

Arbeitsraums nicht möglich, sind die Bäume mit einem Stammschutz zu schützen.   

Um Beschädigungen der Bäume zu vermeiden, werden in den Arbeitsbereich ragende 

Äste im Winterhalbjahr vor Baubeginn zurückgeschnitten.   

Bei den Erdarbeiten sind Verletzungen von Wurzeln zu vermeiden und gegebenenfalls 

zu behandeln. Wurzeln sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen zu glät-

ten. Schnittstellen mit einem Durchmesser < 2 cm sind mit wachstumsfördernden Stoffen 

zu behandeln. Die freigelegten Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung 

zu schützen. Entsprechend dem Wurzelverlust können ausgleichende Schnittmaßnah-

men in der Krone erforderlich werden. 

7. Pflanzgebote  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

7.1 Einsaat der Straßenseitenflächen und Entwässerungsmulden (G 1)  

Die im Bebauungsplan als Verkehrsgrünflächen festgesetzte und im Maßnahmenplan des 

LBP mit G 1 bezeichneten Flächen sind nach Bauabschluss mit einer gebietseigenen Fett-

wiesenmischung (UG 11) anzusäen. 

7.2 Gestaltung Kreisverkehr (G 2) 

Die Kreisverkehrsinnenfläche ist mit einer Verkehrsinselmischung gesicherter Herkunft 

(bspw. Verkehrsinselmischung 14 von Rieger-Hofmann oder vergleichbar) anzusäen. Es 

ist ein Mischungsverhältnis von Gräsern und Kräutern von 1:1 vorzusehen.  

Das eingebaute Substrat ist auf die Saatgutmischung anzupassen.  



Zweckverband Gewerbe- und Industriepark "Unteres Kochertal" – Gemarkung Neuenstadt 

Planfeststellungsersetzender Bebauungsplan „KVP L 1088 / K 2012 / GIK“ 

Textlicher Teil – Entwurf (Erneute Offenlage) Seite 7  

Die Einsaat ist innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen 

vorzunehmen. Die Saatgutangaben im Anhang sind zu beachten. 

7.3 Pflanzung „Baumtor“ Zufahrt GIK (G 3) 

In den Verkehrsgrünflächen an der Zufahrt zum GIK sind an den Standorten gemäß 

Planeintrag Bebauungsplan und Maßnahmenplan des LBP zwei gebietsheimische, groß-

kronige Laubbäume mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm als sog. „Baumtor“ zu 

pflanzen.  

Die Bäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust gleichartig zu er-

setzen. Die Pflanzlisten im Anhang sind zu beachten. 

7.4 Einsaat bauzeitlich beanspruchter Flächen (G 4)  

Bauzeitlich beanspruchte Wiesenflächen und Straßenseitenstreifen sind nach Fertigstel-

lung der Baumaßnahme und Rekultivierung der Flächen nach V 1 mit einer gebietseige-

nen Fettwiesenmischung anzusäen.  

Grundsätzlich sind für die Einsaaten Saatgutmischungen gesicherter Herkunft „Süddeut-

sches Hügel- und Bergland“ zu verwenden. Die Saatgutangaben im Anhang sind zu be-

achten. 

7.5 Baum- und Strauchpflanzungen in den Bauflächen des GIE (G 5) 

Mindestens 5 % der Grundstücksfläche ist mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 

oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch 2 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Pflanzabstände: 1,5 m 

Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm. 

Zudem ist je angefangene 1.000 m² Baufläche ein gebietsheimischer Laub- oder Obst-

baum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sollen bei ihrer 

Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von mindestens 14-16 cm haben. Es 

sind Pflanzbeete von mind. 10 m² Fläche vorzusehen. Bäume, die für Stellplätze gepflanzt 

wurden, werden angerechnet. Die restlichen, nicht überbaubaren Industriegebietsflächen 

sind gärtnerisch anzulegen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäudenutzung zu 

vollziehen. Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

7.6 Baumpflanzungen in Stellplatzflächen des GIE (G 6) 

Bei der Anlage von Stellplätzen auf den Baugrundstücken ist je 10 Stellplätze ein groß-

kroniger, hochstämmiger Laubbaum, Stammumfang mind. 14-16 cm, in ein Pflanzbeet 

von mindestens 10 m² Fläche zu pflanzen. Auf dem Baugrundstück bereits gepflanzte 

Bäume werden angerechnet. 

Die Bepflanzung ist in den Baugesuchsunterlagen nachzuweisen. Der Pflanzvollzug ist 

innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäudenutzung zu vollziehen. 

Die Artenliste im Anhang ist zu beachten. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Flachdächer (FD) mit einer maximalen Neigung von 5°, Pultdächer (PD) mit 

einer maximalen Neigung von 35° sowie Satteldächer (SD) mit einer maximalen Neigung 

von 20°.  

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.3 Fassaden 

Außenwände sind in gedeckten Farbtönen (z.B. blau, weiß, grün) auszuführen.  

Gebäude von mehr als 50 m Länge sind mindestens alle 30 m durch Farbgebung, Vor-

bauten, rankender Begrünung oder Versatz vertikal zu gliedern. 

2. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Zulässig sind Zäune mit max. 2,0 m Höhe und frei wachsende Hecken. Die Verwendung 

von Stacheldraht und optisch undurchlässigen Metallgittern und -zäunen ist nicht ge-

stattet. Die Zäune sind zu begrünen. Nadelgehölze sind nicht zulässig.  

3. Abfallbehälter 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Plätze für bewegliche Müllbehälter in einer vorderen oder hinteren Grundstückstiefe von 

20 m sind durch Baum- oder Strauchpflanzungen bzw. durch mit Kletterpflanzen be-

grünte Rankgerüste zu begrünen und durch bauliche Maßnahmen abzuschirmen, dass 

sie vom öffentlichen Verkehrsraum nicht einsehbar sind. 

4. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind in Verkehrsflächen und in Flächen mit Pflanzgeboten unzulässig.  

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 
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5. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder dem Zweckverband anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Der Zweckverband und das Landratsamt sind umgehend über 

Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 
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Die Umsetzung von Vorhaben hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

zum Bodenschutz zu erfolgen. Auf die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben“ sowie die DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwer-

tung von Bodenmaterial“ wird hingewiesen.  

Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind zu minimieren und es ist 

ein möglichst schonender Umgang mit der Materie zu gewährleisten.  

Eine möglichst hochwertige Verwendung des Bodenmaterials ist anzustreben.  

Oberboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschich-

ten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu er-

halten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202 

BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung von 

Oberboden und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind Bodenmieten vor-

zusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten.  

Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtun-

gen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.  

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

6. Begrenzung Arbeitsbereich / Baukorridor und Rekultivierung 

(V 1) 

In Abstimmung zwischen den Planungsbeteiligten wurde ein Arbeitsbereich / Baukorri-

dor festgelegt. 
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Der Arbeits- und Lagerbereich wird auf die im Bestands- und Konfliktplan und im Maß-

nahmenplan gekennzeichneten Bereiche beschränkt. Der Bereich wird vor Baubeginn ab-

gesteckt und mit Absperrband gekennzeichnet.  

Weiterführende Begrenzungen und Schutzmaßnahmen sind in S 1 aufgeführt.  

Außerhalb der gekennzeichneten Arbeits- und Baubereiche ist die Lagerung von Mate-

rial, das Abstellen von Baumaschinen und die Einrichtung von BE-Flächen nicht zulässig.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Arbeitsbereiche rekultiviert. Die Flächen 

werden gelockert und mit zwischengelagertem Oberboden angedeckt. Die Flächen wer-

den gemäß der Maßnahmen G 1, G 2, G 4 und A 1 eingesät bzw. bepflanzt bzw. der 

vormalige Zustand wiederhergestellt. 

7. Vermeidungskonzept Zauneidechse (V 4) 

Um zu vermeiden, dass Zauneidechsen verletzt oder getötet werden, wird wie folgt vor-

gegangen:  

Alle Arbeits- und Baubereiche werden im Winterhalbjahr möglichst kurz gemäht und bis 

zum Baubeginn durch regelmäßige Mahd offengehalten (siehe V 3). Die erforderlichen 

Gehölzrodungen finden im Winterhalbjahr statt. Die Wurzelstöcke der beiden Eichen und 

des Obstbaums an der Kreisstraße bleiben zunächst im Boden.  

Die Wurzelstöcke werden zwischen Anfang April und Anfang Mai (oder wieder im Zeit-

raum von Mitte August bis Anfang September) gezogen und aus dem Baufeld geräumt.  

Vor Baubeginn werden an den im Maßnahmenplan gekennzeichneten Standorten Rep-

tilienzäune gestellt. Die Zäune verhindern das Einwandern von Reptilien während der 

Bauzeit.  

Nach der Einzäunung werden die Flächen zur Aktivitätsphase der Zauneidechsen und bei 

geeigneter Witterung an zunächst drei Terminen begangen und auf Zauneidechsen ab-

gesucht. Werden wider Erwarten Zauneidechsen festgestellt, werden diese mittels 

Schwamm-, Kescher- oder Handfang aufgenommen und hinter die Einzäunung ver-

bracht. Bei Zauneidechsenfunden bei den beiden Terminen müssen weitere Termine er-

folgen, bis an mind. zwei aufeinanderfolgenden Terminen keine Tiere mehr festgestellt 

werden. Die Begehungen sind durch Fachkundige vorzunehmen.  

Durch die Begrenzung des Arbeitsbereichs (V 1) und weiterführende Schutzmaßnahmen 

(S 1) werden die Lebensstätten und potentiellen Lebensstätten bauzeitlich geschützt. 

8. Schutz von Gehölzbeständen und Obstwiesen (S 1) 

Die Obstwiesen, Bäume und sonstigen Gehölzbestände außerhalb des im Maßnahmen-

plan (Landschaftspflegerischer Begleitplan) gekennzeichneten Arbeits- und Baubereichs 

sind zu erhalten. Außerhalb des Arbeitsbereichs und insbesondere in den Obstwiesen 

und Gehölzflächen ist das Befahren, das Abstellen von Baumaschinen und die Lagerung 

von Material nicht zulässig.  
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An den im Maßnahmenplan (Landschaftspflegerischer Begleitplan) gekennzeichneten 

Standorte sind zum Schutz unmittelbar an die Baufelder angrenzender Obstwiesen und 

Gehölzbestände vor Baubeginn Bauzäune zu stellen, die bis zum Bauabschluss zu erhal-

ten sind. 

9. Schutz des Obstbaums im Arbeitsbereich (S 2) 

Die im Maßnahmenplan gekennzeichnete junge Apfelbaum im Baukorridor ist zu erhal-

ten. Der Baum ist während angrenzender Bauarbeiten gemäß RAS-LP 4 zu schützen. Die 

DIN 18920 ist zu beachten.  

Wenn möglich, erfolgt der Schutz mit Bauzäunen im Traufbereich. Ist dies auf Grund des 

benötigten Arbeitsraums nicht möglich, ist der Baum mit einem Stammschutz zu schüt-

zen.   

Um Bodenverdichtungen im Wurzelbereich zu vermeiden, soll das Befahren des Trauf-

bereichs vermieden werden. Wo der Traufbereich befahren werden muss, sind Bagger-

matratzen oder gleichwertige Bodenschutzmaßnahmen anzuwenden.   

Um Beschädigungen der Bäume zu vermeiden, werden in den Arbeitsbereich ragende 

Äste im Winterhalbjahr vor Baubeginn zurückgeschnitten.  
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IV. ABSTANDSLISTE NRW 2007 
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V. ARTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 

 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland 

sein. Bei den mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend 

Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden. 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 

 

Artenliste 3: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage  

 

Artenliste 4: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 
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Die fett markierten Sorten sollten bevorzugt gepflanzt werden, da diese als klimaresilient 

gelten.  

Empfohlene Saatgutmischung 

 

Für die Einsaat ist Saatgut gesicherter Herkunft Produktionsraum „7 Süddeutsches Berg- 

und Hügelland“, Ursprungsgebiet „11 Südwestdeutsches Bergland“ zu verwenden. 
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